
einwohneigemeinde

LEUZIGEN

Teilrevision Organisationsreglementfürdie Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025

Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Leuzigen beschliessen:

Das Organisationsreglement (OgR) vom 5. Dezember 2018 wird wie folgt geändert:

Art. 15 (Titel unverändert)

Bisheriger Abs. 1 wird ersetzt durch:
1 Die Kommissionen mit Entscheidbefugnis sind:
a)-

b) die Bau- und Betriebskommission

Abs. 2: Unverändert

Art. 26, Art. 30 und Art. 62 Abs. 3

amtlicher Anzeiger wird ersetzt durch amtliches Publikationsorgan (redaktionelle Änderung)

Art. 46

Absatzzeichen korrigieren, neu a bis c (redaktionelle Änderung)

Art. 85 (Titel unverändert)

Abs. 1 und 2: Unverändert

Neuer Abs. 3:
3 Die Teilrevision dieses Reglements vom 3. Dezember 2025 (Aufhebung Art. 15 Abs. 1 Bst a,
Änderung Art. 26, 30, 46 und 62 Abs. 3 sowie Aufhebung des Absatzes zur Bildungskommission
in Anhang l) tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständige kantonale Stelle am
01.02.2027 in Kraft.

Anhang l: Kommissionen

Abs. zur Bau- und Betriebskommission: Unverändert
Abs. zur Bildungskommission: ganzer Absatz (inkl. Titel) wird aufgehoben.
Abs. zum Abstimmungs- und Wahlausschuss: Unverändert

Beschluss zur Teilrevision des Organisationsreglements

Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Leuzigen nahmen am 3. Dezember 2025 die Teilrevi-
sion des Organisationsreglements an:

Der Gemeindepräsident eindey^rwalterin

Genehmigung
Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am

Ut. ^

.V 'l(XV\(AW| G-0

teHMIGT durch das Amt für
Gemeinden und Raumordnung

am: 19. Jan. 2026



Auflagezeugnis
Die Gemeindeverwalterin hat diese Teitrevision vom 30. Oktober 2025 bis 02. Dezember 2025 In der
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Sie gab die Auflage im amtlichen Anzeiger vom 30. Oktober
2025 bekannt.

Ort, Datum

Leuzigen, 11.12.2025

indeverwalterin
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